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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.09.1993

Norm

AHG §1 Bb

Rechtssatz

Bei einer nicht nur auf gesetzlicher Basis möglichen Förderungsmaßnahme unter bestimmten Bedingungen und

Kontrollen, bei der ein Rechtsanspruch auf Zuweisung nicht besteht, liegt eine der Privatwirtschaftsverwaltung

zuzuordnende Maßnahme vor.
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